
 

 Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 

über eine Änderung der Bedarfsplanungs-Richtlinien Zahnärzte 
 

vom 17. November 2006 
 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat am 17. November 2006 beschlossen, die 
Richtlinien über die Bedarfsplanung in der vertragszahnärztlichen Versorgung (Be-
darfsplanungs-Richtlinien Zahnärzte) in der Fassung vom 12. März 1993, zuletzt ge-
ändert am 27. September 2006, wie folgt zu ändern: 
 
 
I. Anlage 6 zu Abschnitt D der Bedarfsplanungs-Richtlinien Zahnärzte in der 

Fassung des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 
27. September 2006 wird wie folgt geändert: 

 
1. In der Rubrik "KZV Baden-Württemberg" werden die Worte "Regionaldi-

rektion" jeweils durch das Wort "Bezirksdirektion" ersetzt. 
 

2. In der Rubrik "KZV Baden-Württemberg" wird unter dem Unterpunkt 
"Regionaldirektion Tübingen" "Ulm, Stadt" angefügt. 

 
II. Die Änderungen treten zusammen mit dem Beschlussteil betreffend die Anla-

ge 6 vom 27. September 2006 entsprechend der Anlage am Tag nach Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft. 

 
 

Bonn, den 17. November 2006 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gem. § 91 Abs. 6 SGB V 

 
Der Vorsitzende 

 
 
 

Genzel 
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